
RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE BEWILLIGUNG 

VON BILDUNGS- UND TEILHABELEISTUNGEN 

 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)  

- Grundsicherung für Arbeitsuchende - 
§ 28 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

(1) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 gesondert 
berücksichtigt. Bedarfe für Bildung werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten 
(Schülerinnen und Schüler). 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern werden die tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für  

1. Schulausflüge und 
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 
 
Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(3) Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern 70 Euro zum 1. 
August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt. 
 
(4) Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten 
Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen 
Aufwendungen berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und es der leistungsberechtigten 
Person nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu bestreiten. Als zumutbare 
Eigenleistung gilt in der Regel ein Betrag in Höhe von 5 Euro monatlich. 
 
(5) Bei Schülerinnen und Schülern wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene Lernförderung 
berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen 
Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 

(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden Mehraufwendungen 
berücksichtigt für  

 
1. Schülerinnen und Schüler und 
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird. 
 
Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in schulischer 
Verantwortung angeboten wird. In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des monatlichen Bedarfs die 
Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in dem der Schulbesuch stattfindet. 

(7) Bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10 Euro monatlich berücksichtigt für  

 
1. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 
2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete 

Aktivitäten der kulturellen Bildung und 
3. die Teilnahme an Freizeiten. 
 
Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche Aufwendungen 
berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach Satz 1 Nummer 1 bis 
3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im begründeten Ausnahmefall nicht zugemutet werden kann, diese 
aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 
__________________________________________________________________________________ 

 



Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)  

- Sozialhilfe -  
§ 34 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 

(1) Bedarfe für Bildung nach den Absätzen 2 bis 7 von Schülerinnen und Schülern, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen, sowie Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach Absatz 6 werden neben den maßgebenden Regelbedarfsstufen 
gesondert berücksichtigt. Leistungen hierfür werden nach den Maßgaben des § 34a gesondert erbracht. 

(2) Bedarfe werden bei Schülerinnen und Schülern in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt für  

 
1. Schulausflüge und 
2. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 
 
Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(3) Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern für den 
Monat, in dem der erste Schultag liegt, in Höhe von 70 Euro und für den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr 
beginnt, in Höhe von 30 Euro anerkannt. 
 
(4) Für Schülerinnen und Schüler, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs 
auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen 
berücksichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und es der leistungsberechtigten Person nicht 
zugemutet werden kann, sie aus dem Regelbedarf zu bestreiten. Als zumutbare Eigenleistung gilt in der Regel 
ein Betrag in Höhe von 5 Euro monatlich. 
 
(5) Für Schülerinnen und Schüler wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene Lernförderung 
berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen 
Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 

(6) Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden Mehraufwendungen 
berücksichtigt für  

 
1. Schülerinnen und Schüler und 
2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird. 
 
Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in schulischer 
Verantwortung angeboten wird. In den Fällen des Satzes 2 ist für die Ermittlung des monatlichen Bedarfs die 
Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in dem der Schulbesuch stattfindet. 

(7) Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10 Euro monatlich berücksichtigt für  

 
1. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 
2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete 

Aktivitäten der kulturellen Bildung und 
3. die Teilnahme an Freizeiten. 
 
Neben der Berücksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 können auch weitere tatsächliche Aufwendungen 
berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach Satz 1 Nummer 1 bis 
3 entstehen und es den Leistungsberechtigten im begründeten Ausnahmefall nicht zugemutet werden kann, diese 
aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 
§ 6b Leistungen für Bildung und Teilhabe 

(1) Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach diesem 
Gesetz oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf 
andere Leistungen im Sinne von § 4 haben und wenn  

 
1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen oder 
2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu 

berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind. 
 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind, nicht jedoch die berechtigte Person zu berücksichtigendes 
Haushaltsmitglied im Sinne von Satz 1 Nummer 2 ist und die berechtigte Person Leistungen nach dem Zweiten 
oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bezieht. Wird das Kindergeld nach § 74 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes oder nach § 48 Absatz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ausgezahlt, stehen die 
Leistungen für Bildung und Teilhabe dem Kind oder der Person zu, die dem Kind Unterhalt gewährt. 
 
(2) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechenden Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 
Absatz 2 bis 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. § 28 Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. Für die Bemessung der Leistungen für die Schülerbeförderung nach § 28 
Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sind die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen zu 
berücksichtigen, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und den Leistungsberechtigten nicht 
zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Als zumutbare Eigenleistung gilt in 
der Regel ein Betrag in Höhe von 5 Euro monatlich. Für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach § 28 
Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch wird zur Ermittlung der Mehraufwendungen für jedes 
Mittagessen ein Betrag in Höhe des in § 9 des Regelbedarfsermittlungsgesetzes festgelegten Eigenanteils 
berücksichtigt. Die Leistungen nach Satz 1 gelten nicht als Einkommen oder Vermögen im Sinne dieses 
Gesetzes. § 19 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch findet keine Anwendung. 
 
(2a) Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe verjähren in zwölf Monaten nach Ablauf des 
Kalendermonats, in dem sie entstanden sind. 
 
(3) Für die Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe gelten die §§ 29, 30 und 40 Absatz 3 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
§ 3 Grundleistungen 

 (3) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben den Leistungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 entsprechend den §§ 
34, 34a und 34b des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gesondert berücksichtigt. 
  
_____________________________________________________________________________________________________ 


